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 Veröffentlicht am 21.11.1956

Norm

EO §382 Z8 IIID

Rechtssatz

Die schuldlose, vom Gatten verlassene Ehefrau, die ihren Unterhalt weder in natura noch in Geld erhält, kann während

des Scheidungsverfahrens die provisorische Unterhaltsleistung in der Form einer Geldrente auch dann verlangen,

wenn die Bewilligung des abgesonderten Wohnortes unterblieben ist.
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